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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Vor dem Hintergrund des unzureichenden 
Nahversorgungsangebotes im westlichen 
Gemeindegebiet besteht in der Gemeinde 
Nohfelden Bedarf für einen zweiten Versor-
gungsstandort. In der Nähe zum Bostalsee 
soll am Ortsausgang des Ortsteils Neunkir-
chen/Nahe in Richtung Bosen ein Lebens-
mittelvollsortimtenter mit Backshop erricht 
werden.

Hierzu ist die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes mit Ausweisung eines 
Sondergebietes vorgesehen.

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Nohfelden stellt für das Gebiet überwie-
gend eine Fläche für die Landwirtschaft dar. 
Zudem wird ein Sondergebiet und Grünflä-
che sowie Wald im nördlichen Teilbereich 
des Plangebietes dargestellt. Aus diesem 
Grund wird eine Teiländerung des Flächen-
nutzungsplanes gem. § 8 Abs. 3 BauGB 
durchgeführt.

Die Grenze des räumlichen Geltungs-
bereiches der Teiländerung entspricht dem 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

„Neubau REWE-Markt“. Die genauen 
Grenzen können dem Lageplan entnommen 
werden. Der Geltungsbereich umfasst ins-
gesamt eine Fläche von ca. 1,06 ha.

Dementsprechend hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Nohfelden den Beschluss ge-
fasst, den Flächennutzungsplan parallel zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Neubau 
REWE-Markt“ teil zu ändern. 

Gegenstand der vorliegenden Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes ist die Darstel-
lung einer Sonderbaufläche, um die Errich-
tung des Lebensmittelvollsortimenters mit 
Backshop planerisch vorzubereiten.

Parallel zur Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes ist eine Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB durchzuführen. Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
sollen im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung definiert werden. Der Umweltbericht 
liegt im Entwurf vor und wird im Rahmen 
der zweiten Beteiligungsstufe (gem. § 4 
Abs. 2 und § 2 Abs. 2 BauGB) vollständig 
vorgelegt. Der Umweltbericht ist gesonder-

ter Bestandteil der Begründung (der Um-
weltbericht entspricht dem Planwerk zum 
Bebauungsplan „Neubau REWE-Markt“).

Mit der Erstellung der Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes und der Durchführung 
des Verfahrens ist die Kernplan, Gesellschaft 
für Städtebau und Kommunikation mbH, 
Kirchenstraße 12, 66557 Illingen, beauf-
tragt. 

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
das Büro Dr. Maas Gbr, Otto-Hahn-Hügel 
49, 66740 Saarlouis, beauftragt.

Übersichtsplan mit Geltungsbereich (rot); ohne Maßstab, Quelle: ZORA, Z - 026/05, LVGL; Bearbeitung: Kernplan
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich der Teiländerung des 
Flächennutzungsplans liegt südlich des 
Bostalsees am Ortsausgang Neunkirchen/
Nahe in Richtung Bosen an der L 325 in der 
Gemeinde Nohfelden. 

Der Geltungsbereich wird wie folgt be-
grenzt:

• im Süden und Norden durch landwirt-
schaftlich genutzte Flächen,

• im Westen durch die Straßenverkehrs-
fläche der L 325 samt deren Straßenbe-
gleitgrün (Bäume, Sträucher, etc.) und 
den dahinter angrenzenden landwirt-
schaftlich genutzten Flächen sowie

• im Osten durch landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen und Waldflächen.

Die genauen Grenzen des Geltungs-
bereiches sind der nachstehenden Abbil-
dung und Plan zeichnung zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das Plangebiet wird bislang für landwirt-
schaftliche Zwecke genutzt. Die direkte Um-
gebung des Plangebietes ist neben der 
landwirtschaftlichen Nutzung und einer 
Sportanlage zum einen überwiegend durch 
Wohnnutzung im Süden und zum anderen 
durch die touristischen Nutzungen am 
Bostalsee im Norden geprägt.

Berücksichtigung von 
Standortalternativen

Das Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 
BauGB und das Gebot des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden gem. § 1a Abs. 
2 BauGB verlangen eine Prüfung des Bau-
landbedarfs, die kritische Würdigung sich 
aufdrängender Standortalternativen, sowie 
in Grundzügen alternative Formen der Bo-
dennutzung und Erschließung. Dadurch 
wird sichergestellt, dass der geplante Stand-
ort private und öffentliche Belange so ge-
ring wie möglich beeinträchtigt (Verträg-

lichkeit) und die Planungsziele am besten 
erreicht.

In der Kommune ist gemäß dem Einzelhan-
delskonzept der Gemeinde Nohfelden ein 
Bedarf an Nahversorgungseinrichtungen 
festzustellen, der bei etwa 800 bis 1.100 m2 
für einen Lebensmitteldiscounter und bei 
etwa 1.100 bis 1.350 m2 für einen Vollsorti-
menter liegt. Die Ausweisung zusätzlicher 
Flächen für den Einzelhandel ist somit not-
wendig. Im Einzelhandelskonzept der Ge-
meinde erfolgte eine ausführliche Standort-
alternativenprüfung. Der jetzt zu beplanen-
de Standort entspricht einem der dort ge-
prüften Standorte, sodass es keiner weiter-
gehenden Prüfung von Standortalternativen 
mehr bedarf.

Es gibt ferner auch keine anderen nahelie-
genden Flächen, die sich für eine entspre-
chende Nutzung anbieten würden. Weitere 
mögliche Standorte im Außenbereich sind 
aufgrund von Verfügbarkeit, Eigentumsver-
hältnissen oder topografischen Eigenschaf-
ten ausgeschlossen. 

Luftbild des Plangebietes mit Geltungsbereich und Umgebungsnutzung; ohne Maßstab; Quelle: LVGL; Bearbeitung: Kernplan

Plangebiet
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

  

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Grundzentrum Nohfelden / Türkismühle (bipolares Zentrum); ländlicher Raum

Vorranggebiete • nicht direkt betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • (Z 42) Großflächige Einzelhandelseinrichtungen im Sinne des § 11 Abs. 3 Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) sind nur im Oberzentrum sowie in den Mittel- und 
Grundzentren zulässig (Konzentrationsgebot).

• (Z 44) Großflächige Einzelhandelseinrichtungen müssen sich bezüglich Größenord-
nung und Warensortiment funktional in die vorgegebene zentralörtliche 
Versorgungsstruktur einfügen. Der Einzugsbereich der entsprechenden Einzelhan-
delseinrichtung darf den Verflechtungsbereich des betreffenden zentralen Ortes nicht 
wesentlich überschreiten (Kongruenzgebot). Dies ist vom Planungsträger entspre-
chend nachzuweisen.

• (Z 45) Neuansiedlungen, Erweiterungen bzw. Nutzungsänderungen großflächiger 
Einzelhandelseinrichtungen dürfen das Zentrale-Orte-Gefüge des Landes sowie die 
Funktionsfähigkeit des jeweiligen zentralen, innerörtlichen Versorgungsbereiches des 
zentralen Ortes (Standortgemeinde) sowie der benachbarten zentralen Orte 
(Nachbargemeinden) nicht beeinträchtigen (Beeinträchtigungsverbot). 

• (Z 46) Großflächige Einzelhandelseinrichtungen sind im engen räumlich-funktionalen 
Zusammenhang mit dem zentralen, innerörtlichen Versorgungsbereich (integrierter 
Standort) des jeweiligen zentralen Ortes innerhalb des Siedlungszusammenhangs zu 
errichten (städtebauliches Integrationsgebot). 

• Der Nachweis der Einhaltung der landesplanerischen Ge- und Verbote zum Einzel-
handel erfolgt auf Ebene des Bebauungsplanes und kann der dortigen Begründung 
entnommen werden.

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

Naturpark • Lage innerhalb des Naturparks Saar-Hunsrück

• Keine Restriktionen für das Vorhaben

Sonstige Schutzgebiete: Landschafts- 
schutz-, Wasserschutzgebiete, Über- 
schwemmungsgebiete, Geschützte Land- 
schaftsbestandteile, Nationalparks, Bio- 
sphärenreservate, 

nicht direkt betroffen

Denkmäler/ Naturdenkmäler/ archäolo-
gisch bedeutende Landschaften nach § 6 
SDSchG oder in amtlichen Karten verzeich-
nete Gebiete

nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach § 
6 Abs. 1 SNG

nicht betroffen

Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung: siehe Um-
weltbericht
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Begründungen der Darstellungen und 
weitere Planinhalte

Darstellungen der Teiländerung 
des Flächennutzungsplanes

Nachfolgend werden nur die Darstellungen 
aufgeführt, die gegenüber dem derzeitigen 
Flächennutzungsplan grundlegend geän-
dert worden sind.

Art der baulichen Nutzung

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Sondergebiet und Grünfläche 

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Der nördliche Teil des Plangebietes im Be-
reich der Landesstraße wird im bisherigen 
Flächennutzungsplan als Sondergebiet und 
Grünfläche dargestellt. 

Sonstiges Sondergebiet; hier: Einzel-
handel, Lebensmittelmarkt

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB

Künftig wird das Plangebiet abgesehen von 
der Landesstraße L 325 als Sonstiges Son-
dergebiet; hier: Einzelhandel, Lebensmittel-
markt gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB darge-
stellt. Damit wird die Errichtung eines 
Lebensmittelvollsortimenters vorbereitet. 
Die Konkretisierung der Planung erfolgt im 
Bebauungsplan.

Straßenverkehrsfläche

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB

Die bestehende Landesstraße L 325 wird 
zukünftig im Flächennutzungsplan als Stra-
ßenverkehrsfläche dargestellt. Somit wird 
sie langfristig gesichert.

Fläche für die Landwirtschaft 

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB

Ein Großteil des Plangebietes ist bisher im 
Flächennutzungsplan als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt.

Wald

Gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9b BauGB

Im nördlichen Plangebiet ist eine geringfü-
gige Teilfläche bisher im Flächennutzungs-
plan als Wald dargestellt.

Ausschnitt der FNP-Teiländerung (oben Bestand, unten Änderung); ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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Konsequenzen für die Flächenbi-
lanz innerhalb des geänderten Teil-
bereichs

Flächenbilanz des FNP  
vor der Teiländerung

Flächenbilanz des FNP  
nach der Teiländerung

Fläche für die Landwirtschaft ca. 9.160 m2 -

Wald ca. 480 m2 -

Sondergebiet und Grünfläche ca. 950 m2 -

Sonstiges Sondergebiet; hier: Einzel-
handel, Lebensmittelmarkt

- ca. 8.970 m2

Straßenverkehrsfläche - ca. 1.620 m2
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
die öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abwägen. Die Abwägung ist die eigentliche 
Planungs entscheidung. Hier setzt die Kom-
mune ihr städtebauliches Konzept um und 
entscheidet sich für die Berücksichtigung 
bestimmter Interessen und die Zurückstel-
lung der dieser Lösung entgegenstehenden 
Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange 

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in die 
Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Die geplante Darstellung des Sonstigen 
Sondergebietes, hier: Einzelhandel, Lebens-
mittelmarkt im Bereich der Teiländerung hat 
keine negativen Auswirkungen auf die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse.

Beeinträchtigungen vom Planungsgebiet 
auf die Umgebung und von der Umgebung 
auf das Planungsgebiet sind nicht zu erwar-
ten. Zudem werden im Bebauungsplan 

Festsetzungen getroffen,  um das Einfügen 
in die Umgebung zu gewährleisten.

Die Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes kommt somit der Forderung, dass die 
Bevölkerung bei der Wahrung der 
Grundbedürfnisse gesunde und sichere 
Wohn- und Arbeitsbedingungen vorfindet, 
in vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Da es sich bei dem geplanten Lebens-
mittelmarkt um eine verkehrsintensive Nut-
zung handelt, ist aufgrund des Betriebskon-
zeptes ein Baukörper und eine Stell-
platzfläche erforderlich, die sich so nicht di-
rekt aus der Umgebung ableiten lassen, v.a. 
auch weil sich das Vorhaben im Außen-
bereich befindet. Um dem zu begegnen und 
ein Einfügen in das Ortsbild weitgehend si-
cherzustellen, wurden im Bebauungsplan 
entsprechende Festsetzungen getroffen 
(u.a. Gebäudehöhe, Anordnung der bauli-
chen Anlage im Bereich des Hochgrüns). 
Von der Anordnung und Gestaltung des ge-
planten Baukörpers geht somit keine erheb-
lich dominierende Wirkung aus.

Zudem tragen auch die im Bebauungsplan 
festgesetzten Begrünungen im Plangebiet 
(u.a. Begrünung der oberirdischen Stellplät-
ze) dazu bei, dass keine negativen Auswir-
kungen auf das Orts- und Landschaftsbild 
entstehen. 

Daher ist insgesamt von einer unerhebli-
chen Wirkung auf das Landschaftsbild aus-
zugehen.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

„Ein Vorkommen von seltenen und gefähr-
deten Tierarten im Eingriffsraum kann mit 
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 
werden. Verbotstatbestände bezüglich § 44 
BNatSchG treten nicht auf.

Durch das Vorhaben kommt es weder zu 
einer Flächeninanspruchnahme oder einer 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes 
noch zu einer Gefährdung oder Verhinde-
rung der Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustandes eines NATURA 2000 – 

Gebietes. Auch Fernwirkungen auf das Ge-
biet „Bostalsee“, insbesondere auf die im 
Gebiet geschützten Zug- und Rastvögel 
können mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden.“ (Quelle: Umweltbericht 
„Neubau REWE-Markt Neunkirchen/Nahe“. Stand: 

Entwurf, 14.11.2023. Büro Dr. Maas Gbr.)

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Durch die vorliegende Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes sind die Belange des 
Verkehrs sowie der Ver- und Entsorgung 
nicht unmittelbar betroffen. Diese werden 
erst im parallelen Bebauungsplanverfahren 
konkretisiert.

Die verkehrliche Erschließung erfolgt nach 
Ausbau der Zufahrt über die Landesstraße L 
325. Die notwendige Ver- / Entsorgungsinf-
rastruktur sowie Anschlusspunkte müssen 
ausgebaut werden.

Zum Bebauungsplan werden ein Erschlie-
ßungs- und Entwässerungskonzept erarbei-
tet und ein Leistungsfähigkeitsnachweis 
vorgelegt.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Die Gemeinde reduziert mit der vorliegen-
den Teiländerung des Flächennutzungspla-
nes für die Fläche für die Landwirtschaft im 
Gemeindegebiet um ca. 9.160 m2 zuguns-
ten eines Sonstigen Sondergebietes, hier: 
Einzelhandel, Lebensmittelmarkt. Negative 
Auswirkungen sind hierdurch nicht zu er-
warten, da die Gemeinde an anderer Stelle 
über ausreichend Landwirtschaftsflächen 
verfügt. Auch handelt es sich nicht um ein 
Vorranggebiet für die Landwirtschaft.

Der nördliche Randbereich des Plangebietes 
wird in der bisherigen Darstellung des Flä-
chennutzungsplanes als Wald dargestellt. 
Durch den geplanten Lebensmittelmarkt 
gehen in der Realität keine Waldflächen ver-
loren. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas und Belange des Hochwasser-
schutzes

Durch die Realisierung des Planvorhabens 
kommt es zwar zu neuen Versiegelungen, 

Auswirkungen des Flächennutzungsplanes,  
Abwägung
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abgesehen von geringfügigen mikroklimati-
schen Veränderungen können negative Aus-
wirkungen auf die Belange des Klimas je-
doch insgesamt ausgeschlossen werden. 
Durch Festsetzung von Begrünungsmaß-
nahmen für Freiflächen und Dachflächen 
sowie baulicher Maßnahmen für den Ein-
satz erneuerbarer Energien (insbesondere 
Strahlungsenergie) im Bebauungsplan wer-
den zudem mikroklimatische Veränderun-
gen begrenzt. 

Bezüglich Hochwasser und Starkregen 
spielt die Fläche im Entwurf des Starkregen-
konzepts der Gemeinde Nohfelden keine 
besondere Rolle. Maßnahmen zur Hoch-
wasser- und Starkregenvorsorge werden als 
Hinweis in den Bebauungsplan aufgenom-
men. 

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Planung ergeben sich für den 
Grundstückseigentümer keine negativen 
Folgen. Es sind auch keine nachteiligen Aus-
wirkungen auf die angrenzende Nachbar-
schaft zu erwarten.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in die vorliegende Teiländerung einge-
stellt.

Argumente für die Verabschiedung 
der Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes
• planerische Vorbereitung zur Errichtung 

eines Lebensmittelvollsortimenters

• keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf das Orts- und Land-
schaftsbild

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Land- und Forstwirtschaft

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Klimas und des Hochwas-
serschutzes

• keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung der Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Teiländerung des Flächennut-
zungsplanes sprechen.

Fazit

Im Rahmen der Teiländerung des Flächen-
nutzungsplanes wurden die zu beachten-
den Belange in ihrer Gesamtheit unterein-
ander und gegeneinander abgewogen. Auf-
grund der genannten Argumente, die für die 
Planung sprechen, kommt die Gemeinde 
Nohfelden zu dem Ergebnis, dass der Um-
setzung der Planung nichts entgegensteht.


